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1. Vorbemerkungen  
1.1. Bitcoin Suisse (Europe) AG (BTCS EU) erbringt 

Dienstleistungen im Bereich der Crypto Assets und 
damit verwandten Anlageprodukten. Diese Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB EU) regeln die 
Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen (Kunde)  und 
BTCS EU, sofern nicht individuell zwischen Ihnen 
und BTCS EU etwas anderes vereinbart wurde (Ge-
schäftsbeziehung).  

1.2. BTCS EU erbringt Dienstleistungen für ihre Kunden, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Verwah-
rung, dem Brokerage, dem Staking und der Darle-
hensvergabe von Crypto Assets (Dienstleistungen). 
Crypto Assets sind digitale Vermögenswerte, die 
auf einer Blockchain oder einem anderen verschlüs-
selungsbasierten verteilten Register ausgegeben 
und übertragen werden (Crypto Assets). 

1.3. Für die Geschäftsbeziehung relevant sind auch die 
Verwahrungsvereinbarung (Ziffer 6.3), Best Execut-
ion Policy (gemäss Ziffer 7), die geltende Gebühren-
ordnung (gemäss Ziffer 12), die Datenschutzerklä-
rung (gemäss Ziffer 17) und die Broschüre Beson-
dere Risiken von Crypto Assets (gemäss Ziffer 20). 
Die aktuell geltenden Rechtsdokumente können 
eingesehen und heruntergeladen werden unter bit-
coinsuisse.com/eu/de/rechtliches. 
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1.4. Soweit das liechtensteinische Konsumentenschutz-
gesetz (KSchG) auf eine Dienstleistung Anwendun-
gen findet, umfasst der Begriff «Kunde» in diesen 
AGB EU, sowohl natürliche Personen und juristische 
Personen in ihrer Eigenschaft als „Konsument“ im 
Sinne des KSchG als auch alle übrigen Kunden. 
Kunden, die als Verbraucher qualifizieren, haben 
ein Rücktrittsrecht und können zur Ausübung die-
ses Rechts das Rücktrittsformular verwenden, das 
diesen AGB EU als Anhang beigefügt ist oder sepa-
rat auf der Website bereitgestellt wird. 
Weitere Einzelheiten finden sich in Ziffer 24. 

2. Berechtigung und Vertretung  
2.1. Der Kunde teilt BTCS EU unter Verwendung des von 

BTCS EU bereitgestellten Formulars alle Personen 
mit, die befugt sind, im Namen des Kunden zu han-
deln (Vertreter). BTCS EU ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, weitere Identitätsnachweise zu verlan-
gen.  

2.2. Nur die Vertreter sind befugt, BTCS EU rechtlich 
verbindliche Weisungen für den Kunden zu erteilen.  

2.3. Die Vertreter gelten so lange als berechtigte Vertre-
ter des Kunden, bis BTCS EU eine gegenteilige 
schriftliche Mitteilung des Kunden erhält. Dies gilt 
insbesondere unabhängig von Eintragungen im 
Handelsregister oder anderen öffentlichen Be-
kanntmachungen durch den Kunden.  

2.4. Bestehen Zweifel an der Handlungsfähigkeit, Ver-
tretungsmacht oder Vertretungsbefugnis eines Ver-
treters, kann BTCS EU die Ausführung von Ge-
schäftstransaktionen oder Dienstleistungen ausset-
zen, bis BTCS EU ein entsprechender Nachweis vor-
gelegt wird. 

2.5. Der Kunde stellt sicher, dass die Vertreter die AGB 
EU und alle übrigen Vereinbarungen zwischen dem 
Kunden und BTCS EU anerkennen und jederzeit ein-
halten. 

2.6. Vollmachten und andere vom Kunden unter Ver-
wendung der von BTCS EU bereitgestellten Formu-
lare erteilte Berechtigungen bleiben auch nach Ver-
lust der Handlungsfähigkeit, dem Tod bzw. der Auf-
lösung oder der Eröffnung eines Konkursverfahrens 
gegen den Kunden wirksam, es sei denn, sie werden 
ausdrücklich schriftlich beendet oder anderweitig 
ausdrücklich schriftlich widerrufen. BTCS EU kann 
jedoch bei rechtlichen Bedenken Vollmachten und 
andere erteilte Berechtigungen, die über ein sol-
ches Ereignis hinaus gültig sind, einschränken. 

3. Kommunikationskanäle 
3.1. BTCS EU kann dem Kunden von Zeit zu Zeit für die 

Geschäftsbeziehung relevante oder nützliche Infor-
mationen mitteilen (Kommunikation).  

3.2. BTCS EU kann alle Kommunikationskanäle nutzen, 
um dem Kunden Informationen und Daten zur Ver-
fügung zu stellen, insbesondere die Web- und Mo-
bilanwendungen von BTCS EU (BTCS-Online-Tools) 
sowie unverschlüsselte Kommunikationskanäle, 
einschliesslich E-Mail und Drittanbieter-Messaging-
Dienste (zusammen Kommunikationskanäle). 
Drittanbieter-Messaging-Dienste werden nur auf 
Wunsch der Kunden verwendet. BTCS EU wendet 
die gebotene Sorgfalt an und ergreift übliche Mass-
nahmen, um betrügerische Aktivitäten innerhalb 
des eigenen Verantwortungsbereichs zu erkennen 
und zu verhindern. 

3.3. Eine Kommunikation von BTCS EU gilt als ordnungs-
gemäss zugestellt, wenn sie von BTCS EU an die 
vom Kunden zuletzt an BTCS EU übermittelten Kon-
taktdaten (einschliesslich E-Mail-Adresse) gesendet 
wird oder wenn diese für den Kunden oder die Ver-
treter in den BTCS-Online-Tools zugänglich ist. 

3.4. Der Kunde anerkennt, dass die Nutzung unver-
schlüsselter Kommunikationskanäle mit verschie-
denen Risiken verbunden ist. Zu den relevanten Ri-
siken zählen unter anderem Übertragungsfehler, 
Veränderungen oder Duplikationen durch unbe-
fugte Dritte, das Abfangen oder Manipulieren von 
Inhalten sowie das Einschleusen von Schadsoftware 
(Malware) durch unbefugte Dritte (siehe Zif-
fer 19.3). 

4. Informationspflichten 
4.1. Der Kunde ist verpflichtet, korrekte, aktuelle und 

vollständige Kundendaten (einschliesslich einer E-
Mail-Adresse) sowie alle anderen Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die BTCS EU zur Erbrin-
gung der Dienstleistungen benötigt. BTCS EU ist be-
rechtigt, sich auf die vom Kunden bereitgestellten 
Informationen zu verlassen. 

4.2. Der Kunde informiert BTCS EU unverzüglich schrift-
lich oder in einer anderen Form, die den Nachweis 
durch Text ermöglicht, über Änderungen seiner 
persönlichen Daten, einschliesslich Kontaktdaten, 
sowie über alle anderen Informationen, die BTCS 
EU zur Erbringung der Dienstleistungen benötigt. 
Auf Anfrage von BTCS EU erneuert oder ergänzt der 
Kunde seine Dokumentation und Erklärungen. 

4.3. Diese Ziffer 4 gilt auch für Vertreter von Kunden, 
wirtschaftlich Berechtigte, Kontrollinhaber und an-
dere Personen, die potenziell an der Geschäftsbe-
ziehung beteiligt sind.  

4.4. Besteht kein Kontakt mehr zum Kunden oder zu ei-
nem Vertreter, kann BTCS EU dem Kunden gemäss 
Gebührenordnung anfallenden Kosten für jende 
Aufwendungen in Rechnung stellen (Ziffer 12), die 
erforderlich sind, um den Kontakt zum Kunden wie-
derherzustellen. 
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4.5. Der Kunde hat Einwände gegen die Spät-, mangel-
hafte oder Nichterfüllung der Dienstleistungen 
oder gegen fehlerhafte Kontoauszüge in Überein-
stimmung mit Ziffer 10 zu erheben. 

5. Sorgfaltspflicht 
5.1. Bemerkt der Kunde Unregelmässigkeiten, wie z.B. 

ungewöhnliche Fehler, unerwartetes Systemver-
halten oder ähnliche Umstände, die den Verdacht 
auf ungewöhnliches, unbefugtes oder kriminelles 
Verhalten erwecken könnten, ist der Kunde ver-
pflichtet, BTCS EU unverzüglich schriftlich oder in 
einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht, zu informieren.  

5.2. Der Kunde hat alle Informationen und Dokumente 
im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 
sorgfältig aufzubewahren, um zu verhindern, dass 
unbefugte Dritte auf die BTCS-Online-Tools oder 
Dienstleistungen von BTCS EU zugreifen können. 
Der Kunde hat alle Anmeldeinformationen, wie Be-
nutzernamen und Passwörter, die für den Zugriff 
auf die BTCS-Online-Tools verwendet werden, si-
cher aufzubewahren und, wo verfügbar, die Multi-
Faktor-Authentifizierung zu nutzen (zusammen Lo-
gin-Informationen). Der Kunde verpflichtet sich, Lo-
gin-Informationen nicht mit Dritten, einschliesslich 
BTCS EU, zu teilen. BTCS EU wird den Kunden oder 
seine Vertreter niemals auffordern, deren Login-In-
formationen zu teilen.  

5.3. Der Kunde ist verpflichtet, seine Informationstech-
nologie-Infrastruktur, wie persönliche Geräte, 
Hard- und Software sowie Computernetzwerke (zu-
sammen IT-Infrastruktur), gegen physische und Cy-
berangriffe sowie unbefugten Zugriff und Nutzung 
durch Dritte schützen (siehe auch Ziffer 19). 

5.4. Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 20, haftet BTCS 
EU nicht für Verluste, Schäden, Kosten oder Auf-
wendungen, die dem Kunden infolge oder im Zu-
sammenhang mit Sicherheitsverletzungen, unbe-
fugtem Zugriff, Cyberangriffen oder anderen sicher-
heitsrelevanten Vorfällen entstehen, welche die IT-
Infrastruktur des Kunden betreffen. 

5.5. Besteht Grund zur Annahme, dass unbefugte Dritte 
Kenntnis von den Login-Informationen erlangen 
oder auf die IT-Infrastruktur des Kunden zugreifen 
könnten, ist der Kunde verpflichtet, BTCS EU zu in-
formieren und das Passwort oder andere relevante 
Login-Informationen unverzüglich zu ändern.  

6. Getrennte Verwahrung von Crypto As-
sets und Gelder 

6.1. Im Zusammenhang mit der Verwahrung von Kun-
denvermögenswerten trennt BTCS EU grundsätz-
lich die Crypto Assets und Gelder der Kunden von 
den eigenen Crypto Assets und Geldern, indem se-
parate Wallets, Blockchain-Adressen und/oder 
(Bank-) Konten geführt werden. 

6.2. BTCS EU verpflichtet sich, die höchsten Standards 
beim Schutz von Kundengeldern einzuhalten und 
robuste Systeme und Kontrollen zu implementie-
ren, um sicherzustellen, dass Crypto Assets und Gel-
der so verwahrt werden, dass sie vor Verlust, Dieb-
stahl oder Missbrauch geschützt sind. 

6.3. Vor der Erbringung von Verwahrungs- und Admi-
nistrationsdienstleistungen für die Crypto Assets 
des Kunden schliesst BTCS EU eine separate Ver-
wahrungsvereinbarung mit dem Kunden ab, die von 
einer Zusammenfassung der aktuellen Verwah-
rungsmassnahmen und Standards bei BTCS EU be-

gleitet wird.  

7. Brokerage-Dienstleistungen 
7.1. Bei der Ausführung von Aufträgen zum Kauf oder 

Verkauf von Crypto Assets oder Fiat-Währungen für 
den Kunden (Handelsaufträge) handelt BTCS EU 
entweder im eigenen Namen für Rechnung des 
Kunden und auf Risiko des Kunden (Agency-Basis) 
oder im eigenen Namen und für eigene Rechnung 
und auf eigenes Risiko (Principal-Basis).  

7.2. BTCS EU entscheidet nach eigenem Ermessen, ob 
ein Handelsauftrag auf Agency-Basis oder auf Prin-
cipal-Basis ausgeführt wird. BTCS EU informiert den 
Kunden vor Ausführung des Handelsauftrags, so-
fern beabsichtigt ist, auf Agency-Basis zu handeln. 

7.3. BTCS EU ist bestrebt, Handelsaufträge zu erfüllen, 
sei es auf Agency- oder Principal-Basis, selbst wenn 
Ausführungsplätze ihre vertraglichen Verpflichtun-
gen gegenüber BTCS EU nicht erfüllen. Der Kunde 
und BTCS EU können anderweitige Abmachungen 
treffen oder die Ausführungsbedingungen in einer 
Sondervereinbarung weiter spezifizieren.  
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7.4. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass BTCS EU 
beim Handeln auf Agency-Basis keine Marktrisiken 
übernimmt und dass sämtliche derartige Risiken 
ausschliesslich vom Kunden getragen werden. 
Marktrisiken können unter anderem das Risiko ei-
ner Änderung des Marktpreises oder des Werts des 
gehandelten Vermögenswerts zwischen dem Zeit-
punkt der Auftragserteilung und der Abwicklung 
(Marktpreisrisiko) sowie das Risiko unzureichender 
Marktliquidität umfassen, wodurch Handelsauf-
träge die Marktpreise negativ beeinflussen können 
(Liquiditätsrisiko). Weitere Einzelheiten sind der 
Broschüre Besondere Risiken von Crypto Assets zu 
entnehmen. 

7.5. Beim Handel auf Agency-Basis übernimmt BTCS EU 
keine Garantie für die Ausführung eines Handelsau-
ftrags zu einem bestimmten Preis oder innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitrahmens. Alle Handelsaufträge 
unterliegen den Marktbedingungen, den operatio-
nellen Möglichkeiten, einschliesslich geltender Ein-
zahlungs- und Auszahlungszeiten sowie der Einhal-
tung der jeweils geltenden Bedingungen der exter-
nen Ausführungsplätze. 

7.6. Beim Handel auf Agency-Basis kann es dazu kom-
men, dass BTCS EU die Crypto Assets und Fiat-Wäh-
rungen des Kunden an externe Ausführungsplätze 
überträgt (wie in Ziffer 7.7. definiert). In diesem Fall 
nutzt BTCS EU ausschliesslich Ausführungsplätze, 
die im Einklang mit den geltenden Anforderungen 
der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) in 
Bezug auf (Unter-)Verwahrungsdienstleistungen 
betrieben werden. 

7.7. BTCS EU kann Ausführungsplätze nutzen, die nicht 
der MiCAR unterliegen, um Brokerage-Dienstleis-
tungen zu erbringen, einschliesslich Over-the-
Counter-Handelsplattformen in Drittstaaten (OTC-
Handelsplattformen). Der Kunde erkennt an und 
stimmt zu, dass BTCS EU die Handelsaufträge des 
Kunden auf OTC-Handelsplattformen platzieren 
und über diese ausführen kann, die möglicherweise 
nicht der MiCAR unterliegen. 

7.8. Mit der Instruktion, auf Agency-Basis zu handeln, 
weist der Kunde BTCS EU zugleich an und ermäch-
tigt BTCS EU, die entsprechende Trading Fee (ge-
mäss der geltenden Gebührenordnung oder wie an-
derweitig vereinbart) direkt vom Bruttobetrag, der 
an den Ausführungsplätzen erzielt wird (auch als 
„Settlement-Leg“ bezeichnet), abzuziehen, sobald 
diese Trading Fee fällig wird. Der Kunde erkennt an 
und stimmt zu, dass nur der Nettobetrag seinem 
Konto bei BTCS EU gutgeschrieben wird. 

7.9. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass BTCS EU mit 
Ausführungsplätzen volumenabhängige Preisver-
einbarungen treffen kann und dass eine solche 
Preisgestaltung die in Ziffer 7.10 festgelegten 
Grundsätze der bestmöglichen Ausführung (Best 
Execution) nicht beeinträchtigt. 

7.10. Der Kunde nimmt die Best Execution Policy zur 
Kenntnis und stimmt dieser zu. Die Best Execution 
Policy regelt, wie BTCS EU Handelsaufträge platziert 
oder ausführt, um eine effiziente, faire und trans-
parente Ausführung sicherzustellen. Die jeweils ak-
tuelle Version der Best Execution Policy wird dem 
Kunden auf Webiste zur Verfügung gestellt. BTCS 
EU wird den Kunden rechtzeitig über wesentliche 
Änderungen der Best Execution Policy informieren; 
die fortgesetzte Nutzung der Dienstleistungen von 
BTCS EU nach einer solchen Mitteilung gilt als Zu-
stimmung zur aktualisierten Best Execution Policy. 

8. Auftragsabwicklung 
8.1. Der Kunde erteilt alle Weisungen im Zusammen-

hang mit den Dienstleistungen, einschliesslich Han-
delsaufträge gemäss Ziffer 7, über die BTCS-Online-
Tools oder andere Kommunikationskanäle gemäss 
Ziffer 3 (zusammen Aufträge).  

8.2. Ausserhalb der BTCS-Online-Tools erteilte Aufträge 
gelten erst nach schriftlicher Bestätigung durch 
BTCS EU als angenommen. 

8.3. BTCS EU nimmt entgegen, übermittelt und/oder 
führt die vom Kunden erteilten Aufträge auf reiner 
Execution-Only-Basis gemäss ihrer Sorgfaltspflicht 
aus, die keine Verpflichtung zur Aufklärung oder Be-
ratung des Kunden umfasst. Der Kunde anerkennt 
und erklärt sich damit einverstanden, dass keine 
Kommunikation zwischen BTCS EU und dem Kun-
den eine Anlageberatung in Bezug auf Crypto Assets 
oder Investitionen darin darstellt und dass BTCS EU 
weder die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
noch seine finanzielle Situation oder seine Anlage-
ziele abgeklärt hat.  

8.4. BTCS EU führt Aufträge basierend auf den Weisun-
gen des Kunden aus. Im Falle ungenauer oder un-
vollständiger Angaben kann BTCS EU den Auftrag 
dennoch ausführen, sofern die ungenauen oder un-
vollständigen Informationen von BTCS EU ohne je-
den vernünftigen Zweifel korrigiert oder vervoll-
ständigt werden können. Vorbehaltlich der Rege-
lung in Ziffer 20 trägt der Kunde das Risiko, das mit 
einem unklar formulierten, unvollständigen oder 
fehlerhaften Auftrag verbunden ist. 



Bitcoin Suisse (Europe) AG | General Terms and Conditions | Version 2.0 
 
 

2025XXYY_ BTCS EU AGB_v2.0_EN  Seite 5 von 12 

8.5. Verfügt ein Kunde nicht über ein ausreichendes 
Kontoguthaben, hat BTCS EU nach eigenem Ermes-
sen das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Auftrag 
auszuführen, die Konten des Kunden in den erfor-
derlichen Beträgen zu belasten und dadurch einen 
negativen Saldo (Kontoüberziehung) auf dem Konto 
des Kunden zu schaffen. Der Kunde ermächtigt 
BTCS EU hiermit, den anwendbaren Verzugszins 
von 5.0% auf ein solches Überziehungssaldo zu be-
rechnen. Der Kunde verpflichtet sich ferner, Über-
ziehungssalden innerhalb von drei (3) Geschäftsta-
gen auszugleichen. Vorbehalten ist das Verrech-
nungsrecht von BTCS EU gemäss Ziffer 22.  

8.6. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einver-
standen, alle fehlerhaften Zahlungen oder Überwei-
sungen von Geldern innerhalb von drei (3) Ge-
schäftstagen an BTCS EU zurückzuerstatten. 

9. Einschränkungen von Dienstleistungen 
9.1. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich da-

mit einverstanden, dass die Dienstleistungen, ins-
besondere die Annahme und Bearbeitung von Auf-
trägen, den Betriebszeiten von BTCS EU unterlie-
gen, wie sie dem Kunden auf der Webseite mitge-
teilt werden (BTCS-Öffnungszeiten). Die während 
den BTCS-Öffnungszeiten erteilten Aufträge wer-
den in der Regel innerhalb eines (1) Geschäftstages 
ausgeführt, sofern mit dem Kunden nichts anderes 
vereinbart wurde. Wenn ein Auftrag ausserhalb der 
BTCS-Öffnungszeiten erteilt wird, nimmt BTCS EU 
den Auftrag in der Regel am nächsten Geschäftstag 
entgegen und bearbeitet ihn anschliessend.  

9.2. BTCS EU kann einen Auftrag jederzeit aus beliebi-
gen Gründen ablehnen, einschliesslich in den fol-
genden Fällen: 

- wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Auftragser-
teilung oder -ausführung nicht über ausreichen-
des Kontoguthaben verfügt, um den Transakti-
onsbetrag einschliesslich etwaiger anfallender 
Gebühren zu belasten; oder 

- wenn Verbote oder Beschränkungen für die Auf-
tragserteilung oder -ausführung vorliegen, ins-
besondere aufgrund geltender Gesetze und 
Vorschriften, Standards der Selbstregulierung, 
Geschäfts- oder Handelspraktiken, vertraglicher 
Verpflichtungen oder interner Standards von 
BTCS EU. 

9.3. BTCS EU behält sich ausdrücklich das Recht vor, je-
derzeit eine Mindestgrösse für bestimmte Arten 
von Aufträgen festzulegen oder solche Mindest-
grössen anzupassen, insbesondere aus geschäftli-
chen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen. 
Der Kunde wird im Voraus über die Einführung ei-
ner neuen Mindestgrösse informiert. Aufträge, die 
vor dem Inkrafttreten der neuen Mindestgrösse er-
teilt wurden, werden gemäss den zum Zeitpunkt 
der Auftragserteilung geltenden Bedingungen bear-
beitet, sofern mit dem Kunden nichts anderes ver-
einbart wurde oder anwendbares Recht oder regu-
latorische Vorschriften etwas anderes erfordern.  

9.4. Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass es aus 
den folgenden nicht abschliessenden Gründen zu 
verspäteter oder Nichterbringung einer Dienstleis-
tung, einschliesslich der Ausführung eines Auftrags, 
kommen kann: 

- aufgrund der Überprüfung der Ausführungs-
bedingungen, der Klärung der Herkunft von 
Geldern oder der Sicherstellung der Einhal-
tung von Gesetzen und Vorschriften (z.B. 
Sanktionen, Embargos, Vorschriften zur Be-
kämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung) oder aus technischen und opera-
tionellen Gründen; oder 

- Aufträge und Dienstleistungen, die Fiat-Wäh-
rungen betreffen, können von den Öffnungs-
zeiten und anderen betrieblichen Einschrän-
kungen von Banken, Zahlungsabwicklern und 
anderen vom Kunden oder von BTCS EU ein-
bezogenen Dritten abhängen; oder 

- aufgrund von Marktbedingungen und techni-
scher Umstände, wie z.B. technischer Prob-
leme mit Internetdienstanbietern; oder 

- wegen IT-Infrastrukturprobleme, Crypto Asset 
Events, fehlender Liquidität oder Nichtverfüg-
barkeit von Ausführungsplätzen oder anderer 
Situationen ausserhalb der Kontrolle von BTCS 
EU.  

9.5. BTCS EU haftet für die verspätete oder Nichterbrin-
gung einer Dienstleistung, einschliesslich der Aus-
führung von Aufträgen, nur innerhalb der in Zif-
fer 20 festgelegten Grenzen.  

10. Bearbeitung von Beschwerden 
10.1. BTCS EU verpflichtet sich, höchste Standards in der 

Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit sicher-
zustellen. In Übereinstimmung mit den geltenden 
regulatorischen Anforderungen hat BTCS EU wirk-
same und transparente Verfahren für die zügige, 
faire und einheitliche Bearbeitung von Beschwer-
den eingerichtet und hält diese aufrecht. 
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10.2. Beschwerden können kostenlos eingereicht wer-
den, indem den Anweisungen zur Beschwerdebe-
handlung auf der Website gefolgt wird. 

10.3. BTCS EU bestätigt den Eingang einer Beschwerde 
innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Falls erfor-
derlich, wird BTCS EU innerhalb desselben Zeit-
raums zusätzliche Informationen vom Kunden an-
fordern. Sobald alle erforderlichen Informationen 
vorliegen, untersucht BTCS EU die Beschwerde und 
gibt innerhalb von fünfzehn (15) Geschäftstagen 
eine Antwort. Sollte diese Frist nicht eingehalten 
werden können, informiert BTCS EU den Kunden 
über die Verzögerung, nennt die Gründe und gibt 
ein voraussichtliches Abschlussdatum an. 

10.4. Beschwerden sowie die ergriffenen Massnahmen 
werden gemäss der Datenschutzerklärung und den 
AGB EU aufgezeichnet und sicher gespeichert.  

11. Aufbewahrung von Unterlagen 
11.1. Aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen ist 

BTCS EU verpflichtet, Unterlagen im Zusammen-
hang mit der Erbringung der Dienstleistungen zu er-
stellen. Dazu gehören unter anderem relevante 
Kommunikation mit dem Kunden (einschliesslich 
Telefonanrufen und E-Mails), die Guthaben des 
Kunden in Crypto Assets oder anderen Mitteln, An-
weisungen, Handelsaufträgen, Transaktionen, Ver-
einbarungen, Beschwerden, Streitigkeiten sowie 
Unterlagen im Zusammenhang mit Vorschriften zur 
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-
rung, Marktmissbrauch oder Steuerregelungen. 

11.2. Die Erstellung und Aufbewahrung solcher Unterla-
gen erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, 
einschliesslich der Einhaltung von Datenschutz- und 
Finanzmarktvorschriften sowie interner Standards. 
Weitere Informationen zur Verarbeitung von Kun-
dendaten finden Sie in der Datenschutzerklärung 
und in Ziffer 17.  

12. Gebühren und Auslagen 
12.1. Sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart 

wurde, richten sich die von BTCS EU erhobenen Ge-
bühren nach der jeweilig geltenden Gebührenord-
nung (Gebührenordnung), die verfügbar ist auf der 
Website. Der Kunde kann die jeweils geltende Ge-
bührenordnung jederzeit über die BTCS-Online-
Tools einsehen oder auf Anfrage per E-Mail erhal-
ten. Weitere Gebühren oder Auslagen gemäss den 
AGB EU oder aufgrund gesonderter Vereinbarun-
gen mit dem Kunden bleiben vorbehalten.  

12.2. Der Kunde ermächtigt BTCS EU hiermit, die anfal-
lenden Gebühren, Auslagen, Zinsen, Kosten, Provi-
sionen, Ermessenszuschläge oder jede andere Art 
von Gebühr bei Fälligkeit dem Konto des Kunden zu 
belasten sowie dem Konto des Kunden zur Korrek-
tur von Belastungen oder aus anderen Gründen Be-
träge gutzuschreiben. Anfallende Steuern werden 
separat verrechnet.  

12.3. BTCS EU behält sich das Recht vor, dem Kunden je-
derzeit Änderungen der Gebühren oder die Einfüh-
rung neuer Gebühren vorzuschlagen, einschliess-
lich aufgrund von Änderungen von Marktbedingun-
gen und betrieblichen Kosten. Solche Vorschläge 
werden dem Kunden über einen Kommunikations-
kanal gemäss Ziffer 3 mitgeteilt. Sofern der Kunde 
nicht innerhalb von dreissig (30) Kalendertagen ab 
dem Datum der Kommunikation schriftlich oder in 
einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht, widerspricht, gelten solche Vorschläge 
nach Ablauf dieser Frist als angenommen. Wenn ein 
Kunde gegen den Vorschlag Einspruch erhebt, er-
folgt die anschliessende Beendigung der Geschäfts-
beziehung ohne Kostenfolge für den Kunden und 
die abgelehnten Änderungen treten vor der Been-
digung nicht in Kraft (siehe Ziffer 27). 

13. Drittzuwendungen 
13.1. Im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 

oder der Erbringung einer Dienstleistung hält BTCS 
EU die geltenden gesetzlichen und regulatorischen 
Anforderungen in Bezug auf die Zahlung oder den 
Erhalt von monetären oder nicht-monetären Vor-
teilen an bzw. von Dritten ein. 

13.2. BTCS EU verpflichtet sich, angemessene Massnah-
men zu ergreifen, um Interessenkonflikte zu erken-
nen, zu verhindern und zu steuern, sodass die Inte-
ressen des Kunden nicht durch Handlungen oder 
Unterlassungen von BTCS EU oder deren Mitarbei-
tern beeinträchtigt werden. Dies umfasst die Um-
setzung robuster Richtlinien und Verfahren, die re-
gelmässige Überprüfung sowie die Offenlegung un-
vermeidbarer Interessenkonflikte gegenüber dem 
Kunden, einschließlich der ergriffenen Massnah-
men zur Minderung potenzieller Nachteile. Zusätz-
liche Informationen sind auf der Website verfügbar. 

14. Crypto Assets Events 
14.1. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kun-

den, die Crypto Asset-Märkte und -Ökosysteme hin-
sichtlich gewisser Ereignisse zu überwachen, ein-
schliesslich Airdrops, Blockchain Forks, Token-Mig-
rationen und die Teilnahme an Blockchain Gover-
nance (Crypto Asset Events).  
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14.2. BTCS EU entscheidet im eigenen Ermessen, ob 
Crypto Asset Events oder daraus hervorgehende 
Crypto Assets unterstützt werden. Eine Unterstüt-
zung ist nicht garantiert und kann aus technischen 
oder betrieblichen Gründen längere Zeit in An-
spruch nehmen.  

14.3. Einzelheiten zur Behandlung von Crypto Asset 
Events sind in der Verwahrungsvereinbarung fest-
gelegt.  

15. Annahme, Umwandlung und Rückgabe 
von Vermögenswerten 

15.1. BTCS EU behält sich ausdrücklich das Recht vor, die 
Annahme von Crypto Assets und Vermögenswerten 
von Kunden sowie Dritten, die im Namen des Kun-
den handeln, insbesondere aus technischen, opera-
tionellen, rechtlichen oder regulatorischen Grün-
den abzulehnen. BTCS EU kann gezwungen sein, 
solche Crypto-Assets und andere Vermögenswerte 
zurückzuübertragen, ohne dies vorab dem Kunden 
mitteilen zu können.  

15.2. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass BTCS EU 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann, die Ein-
zahlung oder Auszahlung bestimmter Crypto Assets 
nicht zu unterstützen, insbesondere aus techni-
schen, operationellen, rechtlichen oder regulatori-
schen Gründen. 

15.3. Überträgt der Kunde Crypto Assets an BTCS EU, die 
von BTCS EU nicht unterstützt werden, oder wenn 
der Kunde Crypto Assets versehentlich, auf der fal-
schen Blockchain oder mit unvollständigen oder fal-
schen Informationen über den Kunden an BTCS EU 
überträgt, hat BTCS EU das Recht, aber nicht die 
Pflicht, im Namen des Kunden Massnahmen zu er-
greifen. BTCS EU hat nach eigenem Ermessen die 
Möglichkeit, solche Crypto Assets wiederherzustel-
len oder deren Gegenwert, aus technischen, opera-
tionellen oder kommerziellen Gründen, in einer 
Fiat-Währung auszuzahlen.  

15.4. BTCS EU ist berechtigt, Gelder zurückzugeben oder 
zu übertragen, wenn eine solche Massnahme auf-
grund gesetzlicher oder regulatorischer Verpflich-
tungen, Sicherheitsaspekten oder anderer berech-
tigter Interessen von BTCS EU oder des Kunden er-
forderlich ist. 

16. Outsourcing 
16.1. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einver-

standen, dass BTCS EU bestimmte Aufgaben und 
Funktionen im Rahmen des Geschäftsbetriebs so-
wie der Erbringung der Dienstleistungen ganz oder 
teilweise an Dienstleister, einschliesslich Gruppen-
gesellschaften (gemäss Definition in Ziffer 28.4), in 
Liechtenstein oder im Ausland gemäss den gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen delegieren darf 
(zusammen Outsourcing-Partner). Diese Outsour-
cing-Partner sind ihrerseits berechtigt, Dritte beizu-
ziehen. 

16.2. Das Outsourcing kann die Übermittlung von Kun-
dendaten gemäss Ziffer 17 sowie andere Informati-
onen an die entsprechenden Outsourcing-Partner 
und an von diesen beigezogene Dritte erfordern. 
Geltende Geheimhaltungs- und Datenschutzpflich-
ten gelten gleichermassen für Outsourcing-Partner 
und solche Dritte.  

17. Datenschutz, Geheimhaltung, Market-
ing 

17.1. Die Bearbeitung von personenbezogenen Daten, 
Transaktionsdaten und anderen Daten im Zusam-
menhang mit der Geschäftsbeziehung des Kunden 
durch BTCS EU oder durch von BTCS EU beauftragte 
Dritte, einschliesslich Informationen über die Ver-
treter des Kunden, ist für die Aufnahme, Verwal-
tung und Aufrechterhaltung der Geschäftsbezie-
hung erforderlich (zusammen Kundendaten). Per-
sonenbezogene Daten sind alle Informationen, die 
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person beziehen, einschliesslich Name, 
Kontaktdaten, Kontonummer sowie Angaben zu 
wirtschaftlich Berechtigten und Kontrollinhabern 
(Personendaten). 

17.2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass BTCS EU rele-
vante Kundendaten, einschliesslich Personendaten, 
an Dritte wie Banken, Zahlungsdienstleister, Behör-
den und Gruppengesellschaften von BTCS EU be-
kanntgeben kann. Eine solche Bekanntgabe kann im 
Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags 
zwischen dem Kunden und BTCS EU, zur Erfüllung 
gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen, 
zur Beantwortung behördlicher Anfragen oder zur 
Wahrung berechtigter Interessen von BTCS EU er-
folgen. Die Bekanntgabe umfasst insbesondere den 
Namen, die Adresse, die Kontonummer oder IBAN, 
Blockchain-Adressen, KYC-Dokumentation sowie 
Informationen über die Herkunft der Mittel und 
den Transaktionshintergrund. 
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17.3. Sofern der Kunde eine Geschäftsbeziehung mit ei-
ner Gruppengesellschaft von BTCS EU unterhält 
oder beabsichtigt, eine solche aufzunehmen, 
nimmt der Kunde zu Kenntnis, dass BTCS EU Kun-
dendaten an das betreffende Unternehmen ge-
mäss anwendbaren Datenschutzrecht und, soweit 
erforderlich, mit vorheriger ausdrücklicher Zustim-
mung des Kunden bekanntgeben darf. 

17.4. Zur Erbringung der Dienstleistungen und Wahrung 
eigener berechtigter Interessen kann BTCS EU Kun-
dendaten, einschliesslich Personendaten, unter 
Einhaltung von Geheimhaltungspflichten an Dritte 
in der Schweiz, in Liechtenstein oder im Ausland 
weitergeben. Der Kunde ermächtigt BTCS EU aus-
drücklich zu solchen Offenlegungen und entbindet 
BTCS EU insoweit von etwaigen Geheimhaltungs-
pflichten, soweit dies für die genannten Zwecke er-
forderlich ist. Dies umfasst insbesondere die Wei-
tergabe von Informationen an Dritte, die BTCS EU 
bei der Rechnungsstellung, Mahnung und dem In-
kassoprozess unterstützen. 

17.5. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Kundendaten, 
einschliesslich Personendaten, als Beweismittel in 
Verfahren im Zusammenhang mit strittigen Instruk-
tionen oder Transaktionen sowie zur Erfüllung ge-
setzlicher und regulatorischer Anforderungen die-
nen und entsprechend beigebracht werden kön-
nen. 

17.6. BTCS EU trifft angemessene Massnahmen, um die 
Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und -
vorschriften sicherzustellen. Die Grundsätze zur Be-
arbeitung personenbezogener Daten sind in der Da-
tenschutzerklärung festgelegt. Die jeweils aktuelle 
Version der Datenschutzerklärung ist abrufbar auf 
der Website. 

17.7. Im Zusammenhang mit den dem Kunden zur Verfü-
gung stehenden Dienstleistungen stimmt der 
Kunde zu, dass BTCS EU Personendaten zum Zweck 
der Kontaktaufnahme mit dem Kunden zu Werbe- 
und Marketingzwecken bearbeiten darf. Die Bear-
beitung erfolgt gemäss den geltenden Datenschutz-
gesetzen und -vorschriften sowie der Datenschut-
zerklärung. Der Kunde hat das Recht, seine Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen und der Bearbeitung 
seiner personenbezogenen Daten zu Zwecken des 
Direktmarketings zu widersprechen. Weitere Infor-
mationen zur Bearbeitung von Personendaten 
durch BTCS EU sind der Datenschutzerklärung zu 
entnehmen.  

18. Einstellung von Dienstleistungen, Ver-
mögenswerten und Wallets 

18.1. BTCS EU kann Dienstleistungen jederzeit ganz oder 
teilweise einschränken oder einstellen oder das An-
gebot an Produkten und Vermögenswerten, die 
dem Kunden zur Verfügung stehen, einschliesslich 
Crypto Assets, Fiat-Währungen oder anderer Ver-
mögenswerte, aus geschäftlichen, rechtlichen oder 
regulatorischen Gründen oder aufgrund eines sons-
tigen berechtigten Interesses von BTCS EU ändern. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine bestimmte 
Dienstleistung oder ein bestimmtes Qualitätsni-
veau der Dienstleistung oder auf die Unterstützung 
eines bestimmten Crypto Assets oder eines ande-
ren bestimmten Vermögenswerts. Der Kunde wird 
im Voraus über jede Einstellung oder wesentliche 
Änderung informiert. 

18.2. Sollte BTCS EU sich dafür entscheiden, bestimmte 
Crypto Assets nicht mehr anzubieten, ist der Kunde 
verpflichtet, BTCS EU eine Whitelisted-Wallet-Ad-
resse gemäss Ziffer 23 bereitzustellen, damit BTCS 
EU verbleibende Crypto Assets an den Kunden sen-
den kann. Erfolgt die Bereitstellung einer Whitelis-
ted-Wallet-Adresse nicht innerhalb von dreissig 
(30) Kalendertagen, wird BTCS EU die entsprechen-
den Crypto Assets zum jeweils aktuellen Marktpreis 
in eine Fiat-Währung umwandeln und den Betrag 
auf das Bankkonto des Kunden überweisen. Alter-
nativ hat BTCS EU das Recht, aber nicht die Pflicht, 
die entsprechenden Crypto Assets in einen Stab-
lecoin umzuwandeln und dem Konto des Kunden 
gutzuschreiben. Es können Trading Fees gemäss 
der geltenden Gebührenordnung (siehe Ziffer 12) 
anfallen. 

18.3. BTCS EU kann jederzeit die Nutzung von Wallet-Ad-
ressen einstellen, die dem Kunden mitgeteilt wur-
den. Der Kunde wird im Voraus darüber informiert. 

18.4. Der Kunde muss die zuletzt von BTCS EU mitgeteil-
ten Wallet-Adressen verwenden. Der Kunde aner-
kennt und stimmt zu, dass die ihm mitgeteilten 
Wallet-Adressen zeitlich nicht unbegrenzt von BTCS 
EU unterstützt und überwacht werden können. 
BTCS EU wird den Kunden rechtzeitig vor der Ein-
stellung einer für den Kunden relevanten Wallet-
Adresse benachrichtigen. 
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18.5. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass BTCS EU 
Guthaben unterhalb eines bestimmten Schwellen-
werts in Fiat-Währung umwandeln kann (allgemein 
als „crypto asset dust“ bezeichnet). Dieser Schwel-
lenwert darf nicht höher als der Gegenwert von CHF 
1.00 sein, es sei denn, dem Kunden wird etwas an-
deres mitgeteilt. Falls der Wert der Guthaben in 
Crypto Assets zu gering ist, um in Fiat-Währung um-
gewandelt zu werden, anerkennt der Kunde und er 
stimmt zu, auf jegliche Ansprüche gegen BTCS EU 
aus solchen Guthaben zu verzichten. 

19. Risikoaufklärung 
19.1. Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass Crypto 

Assets sehr volatil oder inflationär sein können so-
wie dass die zugrundeliegenden Märkte illiquide 
sein können, mit dem Risiko, dass der Wert der 
Crypto Assets erheblich sinken kann oder dass sol-
che Crypto Assets sogar völlig wertlos werden kön-
nen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich 
damit einverstanden, dass Crypto Assets in der Re-
gel weder durch eine bestimmte Nation, eine Insti-
tution, ein Unternehmen, eine Person oder durch 
BTCS EU garantiert noch abgesichert sind. Darüber 
hinaus nimmt der Kunde zur Kenntnis und erklärt 
sich damit einverstanden, dass Crypto Assets in ei-
nigen Rechtsordnungen nicht reguliert sind oder ihr 
rechtlicher und regulatorischer Status unsicher sein 
kann.  

19.2. Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass Geräte, 
Systeme, Software und Netzwerke auf Seiten des 
Kunden ausserhalb der Kontrolle von BTCS EU lie-
gen und eine Schwachstelle darstellen können, die 
von unbefugten Dritten missbraucht werden kann.  

19.3. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einver-
standen, dass der Kunde das Risiko insbesondere in 
folgenden Fällen selbst trägt:  

− Unbefugter Zugriff auf das Kundenkonto in-
folge unsachgemässer Verwendung von Iden-
tifikationsdaten oder Schwachstellen in End-
nutzergeräten, die vom Kunden oder seinen 
Vertretern verwendet werden, insbesondere, 
wenn dadurch ein Zugriff auf die Crypto Assets 
des Kunden erfolgt; 

− Verwendung unverschlüsselter Kommunikati-
onskanäle (siehe auch Ziffer 3.4), insbeson-
dere wenn dadurch Übertragungsfehler, Ver-
änderungen, Duplikationen, Abfangversuche 
oder Manipulationen von Inhalten oder die 
Einschleusung von Schadsoftware durch un-
befugte Dritte entstehen; 

− Sicherheitsvorfälle, die die eigene IT-Infra-
struktur des Kunden betreffen, einschliesslich 
Cyberangriffe, unbefugten Zugriff oder andere 
Sicherheitsverletzungen;  

− Fehlerhafte oder nicht unterstützte Übertra-
gungen von Crypto Assets, insbesondere 
Übertragungen auf Blockchains, die von BTCS 
EU nicht unterstützt werden, oder Übertra-
gungen, die irrtümlich oder mit unvollständi-
gen Kundeninformationen gemäss Ziffer 15 
erfolgen;  

− Dienstunterbrechungen, wie Aussetzungen, 
Einschränkungen oder Einstellungen von 
Dienstleistungen gemäss Ziffer 18, sofern der 
Kunde zuvor informiert wurde;  

− Fortgesetzte Interaktion mit Wallet-Adressen, 
die gemäss Ziffer 18 eingestellt wurden, so-
fern der Kunde vor der Einstellung informiert 
wurde;  

− Übertragungen an nicht verifizierte Wallet-Ad-
ressen, insbesondere solche, die nicht gemäss 
Ziffer 18 von BTCS EU mitgeteilt oder bestätigt 
wurden;  

− Nichtbefolgung des Proof-of-Ownership-Pro-
zesses gemäss Ziffer 23. 

19.4. Der Kunde bestätigt, die Broschüre Besondere Risi-
ken von Crypto Assets, die dem Kunden auf der 
Website zur Verfügung gestellt wird, gelesen und 
verstanden zu haben. 

19.5. Der Kunde erkennt die mit den Dienstleistungen 
und den im Rahmen der Dienstleistungen angebo-
tenen Produkten verbundenen Risiken vollständig 
an und akzeptiert diese. Die in dieser Ziffer 19 sowie 
in der Broschüre gemäss Ziffer 19.4 genannten Risi-
ken sind nicht abschliessend. Soweit diese Risiken 
ausserhalb der Kontrolle von BTCS EU liegen, 
schliesst BTCS EU jegliche Haftung im Rahmen des 
geltenden Rechts aus. 

20. Haftung und Schadloshaltung 
20.1. Die Haftung von BTCS EU im Zusammenhang mit 

der Erbringung der Dienstleistungen richtet sich 
nach dieser Ziffer 20, sofern die AGB EU nicht aus-
drücklich etwas anderes vorsehen. Ungeachtet der 
Bestimmungen dieser Ziffer 20 können gesonderte 
Vereinbarungen getroffen werden, welche die Haf-
tung von BTCS EU gesondert regeln; in diesem Fall 
haben diese Vereinbarungen (z. B. der Verwah-
rungsvereinbarung) Vorrang. 

20.2. Soweit gesetzlich zulässig, haftet BTCS EU für dem 
Kunden entstandene Schäden ausschliesslich bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BTCS EU, ih-
ren gesetzlichen Vertretern, Mitgliedern des Ver-
waltungsrats, Mitarbeitenden oder sonstigen Hilfs-
personen, die in ihrem Auftrag tätig sind. Eine Haf-
tung für leichte Fahrlässigkeit ist in jedem Fall aus-
geschlossen. Die Haftung für mittlere Fahrlässigkeit 
ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen 
(nicht anwendbar auf Konsumenten). 
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20.3. Darüber hinaus haftet BTCS EU nicht für indirekte 
Schäden oder Folgeschäden, soweit ein solcher 
Haftungsausschluss nach anwendbarem Recht zu-
lässig ist (nicht anwendbar auf Konsumenten). 

20.4. BTCS EU haftet insbesondere nicht für Schäden, die 
durch Umstände ausserhalb der Kontrolle von BTCS 
EU entstehen, einschliesslich höherer Gewalt (siehe 
Ziffer 28.2), und die dazu führen, dass die Dienst-
leistungen für den Kunden nicht verfügbar sind.  

20.5. Soweit BTCS EU zur Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen Hilfspersonen im Interesse des 
Kunden einsetzt (Substitution), haftet BTCS EU nur 
für Schäden, die auf eine vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der 
Auswahl oder Instruktion dieser Hilfspersonen zu-
rückzuführen sind. 

20.6. Der Kunde verpflichtet sich, BTCS EU gegenüber An-
sprüchen Dritter schadlos zu halten, zu verteidigen 
und freizustellen, wenn diese Ansprüche im Zusam-
menhang mit einer Verletzung vertraglicher Ver-
pflichtungen des Kunden gegenüber BTCS EU oder 
geltender Gesetze und Vorschriften entstehen. 

21. Rechtskonformität  
21.1. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kun-

den, sich über die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten zu informieren und diese einzuhalten, ein-
schliesslich der Steuer- und Anti-Geldwäschereivor-
schriften. Der Kunde hat sicherzustellen, dass auch 
seine Vertreter in vollem Umfang gesetzeskonform 
handeln.  

21.2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich da-
mit einverstanden, dass, ausser in gesetzlich vorge-
schriebenen Fällen, BTCS EU keine Verantwortung 
für die Steuerberichterstattung, die Einreichung 
von steuerbezogenen Informationen und Angaben 
oder für Erklärungen bei Steuer- oder Finanzbehör-
den trägt. 

22. Pfandrecht und Verrechnung 
22.1. BTCS EU hat ein Pfandrecht an sämtlichen Vermö-

genswerten und Erlösen, die der Kunde bei BTCS EU 
hält, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf, 
Crypto Assets, Forderungen sowie sonstige Rechte, 
die BTCS EU für Rechnung des Kunden gegenüber 
Dritten hält, etwaige Guthaben sowie sämtliche 
weiteren Forderungen, die BTCS EU gegenüber 
dem Kunden hat. Das Pfandrecht erstreckt sich fer-
ner auf sämtliche Forderungen oder Rechte des 
Kunden gegenüber BTCS EU, insbesondere auf An-
sprüche auf Lieferung von Crypto Assets, unabhän-
gig davon, ob die Vermögenswerte von BTCS EU 
selbst oder durch Dritte im Namen von BTCS EU 
verwahrt werden. Das Pfand- und Zurückbehal-
tungsrecht dient der Sicherung sämtlicher gegen-
wärtiger und künftiger Forderungen von BTCS EU 
gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung. 

22.2. Der Kunde verpflichtet sich, soweit erforderlich, alle 
erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um das in 
Ziffer 22.1 genannte Pfandrecht zu begründen und 
zu vervollständigen. 

22.3. Kommt der Kunde seinen fälligen Zahlungsver-
pflichtungen nicht fristgerecht nach oder im Falle 
des Konkurses des Kunden, ist BTCS EU berechtigt, 
sämtliche dem Kunden gehörenden Vermögens-
werte, an welchen BTCS EU ein Pfand- oder Siche-
rungsrecht zusteht, unverzüglich und ohne weitere 
Mitteilung zu verwerten. BTCS EU ist berechtigt, die 
Zwangsvollstreckung nach der anwendbaren Exe-
kutionsordnung einzuleiten, wobei allfällige Bestim-
mungen, welche eine vorgängige gerichtliche Ge-
nehmigung vorsehen würden, ausgeschlossen wer-
den, und/oder eine private Veräusserung der Ver-
mögenswerte vorzunehmen (einschliesslich der 
Selbstverwertung). Der Kunde erklärt sich hiermit 
im Voraus ausdrücklich mit der Zulässigkeit einer 
privaten Veräusserung einverstanden. 

22.4. BTCS EU ist berechtigt, alle Forderungen, die der 
Kunde gegen BTCS EU hat, mit allen Forderungen, 
die BTCS EU gegen den Kunden aus der Geschäfts-
beziehung hat, zu verrechnen, unabhängig von der 
Fälligkeit dieser Forderungen und ob sie auf Fiat-
Währungen oder Crypto Assets lauten. Der massge-
bliche Umwandlungskurs bestimmt sich nach dem 
marktüblichen Umwandlungskurs im Zeitpunkt der 
Verrechnung. Dies gilt auch im Falle des Konkurses 
des Kunden. 
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23. Travel Rule 
23.1. In Übereinstimmung mit den anwendbaren Regu-

lierungen betreffend Travel Rule (Travel Rule) hat 
BTCS EU ein Verfahren eingeführt, um zu überprü-
fen, dass der Kunde bei Übertragungen von und zu 
seinem BTCS EU-Konto die Verfügungsmacht über 
die externe Wallet-Adresse hat (Proof-of-Ow-
nership-Prozess). Der Kunde nimmt zur Kenntnis 
und erklärt sich damit einverstanden, dass BTCS EU 
nur Übertragungsaufträge an oder von verifizierten 
externen Wallet-Adressen (Whitelisted-Wallet-Ad-
ressen) ausführt. 

23.2. Übertragungen des Kunden an einen Ausführungs-
platz, eine Verwahrstelle oder eine Hosted Wallet 
eines Drittanbieters können auch einem Proof-of-
Ownership-Prozess unterliegen, der von diesem 
Drittanbieter durchgeführt wird. In solchen Fällen 
hat BTCS EU nicht die alleinige Kontrolle über den 
Übertragungsprozess. 

24. Rücktrittsrecht der Konsumenten  
24.1. Handeln Kunden in ihrer Eigenschaft als Konsumen-

ten im Sinne des liechtensteinischen Konsumenten-
schutzgesetzes (KSchG), des liechtensteinischen 
Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) 
oder des liechtensteinischen Fern-Finanzdienstleis-
tungsgesetzes (FernFinG), und soweit das jeweilige 
Gesetz auf eine Dienstleistung Anwendung findet, 
weist BTCS EU den Kunden auf das gesetzlich vor-
gesehene Rücktrittsrecht hinsichtlich der gesamten 
oder eines Teils der Geschäftsbeziehung hin, vorbe-
haltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-
gen, der spezifischen gesetzlichen Voraussetzun-
gen sowie der in dieser Ziffer 24 festgelegten Bedin-
gungen 

24.2. Gemäss diesen gesetzlichen Bestimmungen hat ein 
Konsument das Recht, innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen ohne Angabe von Gründen von einem Ver-
trag mit einem Unternehmen zurückzutreten. Die 
Rücktrittsfrist beginnt wie folgt: 

− bei Verträgen über Dienstleistungen: am Tag 
des Vertragsabschlusses; 

− bei Verträgen über Waren: am Tag, an dem 
der Kunde die Ware erhält; 

− am Tag, an dem der Kunde die gesetzlich vor-
geschriebenen Vertragsinformationen erhält. 

je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt. 

24.3. Zur Ausübung des Rücktrittsrechts muss der Kunde 
BTCS EU mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
per E-Mail) über seinen Entschluss, vom Vertrag zu-
rückzutreten, informieren. Der Kunde kann hierfür 
das diesen AGB EU beigefügte oder als separates 
Dokument auf der Website abrufbare Rücktrittsfor-
mular verwenden. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist 
genügt es, dass der Kunde die Erklärung über die 
Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rück-
trittsfrist absendet. 

24.4. Der Kunde trägt das Risiko des rechtzeitigen Absen-
dens der Rücktrittserklärung. Im Falle eines Rück-
tritts von einer der Dienstleistungen verpflichten 
sich beide Parteien, den jeweils anderen so zu stel-
len, als wäre kein Vertrag abgeschlossen worden, 
und zwar in Übereinstimmung mit den anwendba-
ren gesetzlichen Bestimmungen. 

24.5. Das Rücktrittsrecht von der Geschäftsbeziehung ge-
mäss dem KSchG ist unter anderem nicht anwend-
bar, wenn (i) der Kunde die Geschäftsbeziehung mit 
BTCS EU zum Zweck des Abschlusses dieser AGB EU 
auf eigene Initiative angebahnt hat und (ii) dem Ab-
schluss dieser AGB EU keine Gespräche zwischen 
den Parteien oder deren Beauftragten vorausge-
gangen sind; oder (iii) diese AGB EU dem FAGG un-
terliegen. 

24.6. In Bezug auf die Erbringung von „Brokerage‑Dienst-
leistungen“ gemäss Ziffer 7 oder sonstiger Finanz-
dienstleistungen besteht das Rücktrittsrecht ge-
mäss dem FAGG oder dem FernFinG nicht für die 
Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, deren 
Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt ab-
hängt, auf die der Anbieter dieser Waren oder 
Dienstleistungen keinen Einfluss hat und die wäh-
rend der Rücktrittsfrist auftreten können. Der 
Kunde nimmt zur Kenntnis und anerkennt, dass ihm 
aufgrund solcher Preisschwankungen auf den Fi-
nanzmärkten, einschliesslich der mit Crypto Assets 
verbundenen Märkte, kein Rücktrittsrecht gemäss 
dem FAGG oder dem FernFinG zusteht. 

24.7. Darüber hinaus besteht das Rücktrittsrecht gemäss 
dem FAGG nicht für die Lieferung von digitalen In-
halten, die nicht auf einem körperlichen Datenträ-
ger gespeichert sind (d. h. digitale Vermögens-
werte), sofern ein Unternehmen mit der ausdrück-
lichen vorherigen Zustimmung des Konsumenten, 
in Kenntnis des Verlusts des Rücktrittsrechts im 
Falle der rechtzeitigen Vertragserfüllung, und nach 
Übermittlung einer Vertragskopie oder Vertragsbe-
stätigung an den Konsumenten mit der Lieferung 
dieser digitalen Inhalte vor Ablauf der Rücktrittsfrist 
begonnen hat. 
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24.8. Der Kunde erklärt hiermit seine ausdrückliche Zu-
stimmung, dass BTCS EU mit der rechtzeitigen Er-
bringung sämtlicher vereinbarter Dienstleistungen, 
einschliesslich Brokerage‑Dienstleistungen, be-
ginnt. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und aner-
kennt den Verlust seines Rücktrittsrechts infolge 
der rechtzeitigen Vertragserfüllung, einschliesslich 
der AGB EU, wie vorstehend beschrieben. BTCS EU 
übermittelt dem Kunden eine Kopie oder eine Be-
stätigung des Abschlusses des betreffenden Ver-
trags. Der Kunde erklärt sich mit diesem Vorgehen 
ausdrücklich einverstanden. BTCS EU beginnt mit 
der Lieferung digitaler Inhalte vor Ablauf der Rück-
trittsfrist. Infolgedessen und soweit erforderlich 
verzichtet der Kunde hiermit auf sein Rücktritts-
recht hinsichtlich sämtlicher vereinbarter Dienst-
leistungen, einschliesslich Brokerage‑Dienstleistun-
gen oder sonstiger Finanzdienstleistungen, gemäss 
dem FAGG oder dem FernFinG. 

25. U.S.- Personen 
25.1. BTCS EU bietet keine Dienstleistungen für US-Per-

sonen an. 

25.2. Eine US-Person ist ein Bürger oder Einwohner der 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA), eine Perso-
nengesellschaft, ein Unternehmen, eine Gesell-
schaft oder eine Vereinigung, die in den USA oder 
nach dem Recht der USA gegründet oder organi-
siert ist, oder ein Nachlass, der kein ausländischer 
Nachlass ist, oder ein Treuhandvermögen, wenn ein 
Gericht in den USA die Oberaufsicht über die Ver-
waltung des Treuhandvermögens ausüben kann 
und eine oder mehrere US-Personen die Befugnis 
haben, alle wesentlichen Entscheidungen des Treu-
handvermögens zu kontrollieren (US-Personen). Ein 
Einwohner der USA ist eine Person, die nicht Staats-
bürger der USA ist und die entweder den „Green 
Card“-Test oder den „Substantial Presence“-Test 
für das Kalenderjahr erfüllt.  

25.3. Der Kunde ist verpflichtet, BTCS EU mindestens 
dreissig (30) Kalendertage im Voraus schriftlich 
über alle gegenwärtigen oder zukünftigen Um-
stände zu informieren, die dazu führen könnten, 
dass der Kunde als US-Person eingestuft wird. Der 
Kunde sollte einen persönlichen Berater beiziehen, 
um seine mögliche Einstufung als US-Person zu be-
urteilen. Im Falle der Einstufung als US-Person ist 
BTCS EU berechtigt, die Geschäftsbeziehung mit so-
fortiger Wirkung zu beenden (siehe Ziffer 27). 

26. Änderungen 
26.1. BTCS EU behält sich das Recht vor, dem Kunden je-

derzeit Änderungen der Geschäftsbeziehung vorzu-
schlagen, einschliesslich, die AGB EU, die Best Exe-
cution Policy, die Gebührenordnung, die Daten-
schutzerklärung sowie die Broschüre Besondere Ri-
siken von Crypto Assets. 

26.2. Jeder Änderungsvorschlag wird über die in Ziffer 3 
definierten Kommunikationskanäle mitgeteilt. So-
fern der Kunde nicht innerhalb von dreissig (30) Ka-
lendertagen ab dem Datum der Kommunikation 
schriftlich oder in einer anderen Form, die den 
Nachweis durch Text ermöglicht, widerspricht, gel-
ten solche Vorschläge nach Ablauf dieser Frist als 
angenommen. Wenn ein Kunde gegen den Vor-
schlag Einspruch erhebt, erfolgt die anschliessende 
Beendigung der Geschäftsbeziehung ohne Kosten-
folge für den Kunden und die abgelehnten Ände-
rungen treten vor der Beendigung nicht in Kraft 
(siehe Ziffer 27).  

27. Vertragsdauer und - Beendigung 
27.1. Sofern keine spezifische Dauer oder Kündigungs-

frist vereinbart wurde, können sowohl der Kunde 
als auch BTCS EU die Geschäftsbeziehung jederzeit 
mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen. 

27.2. Die Geschäftsbeziehung bleibt im Falle des Todes, 
des Konkurses oder ähnlicher Fälle des Kunden be-
stehen. 

27.3. Alle bis zur wirksamen Beendigung von BTCS EU an-
gefallenen Gebühren, Kosten und Auslagen werden 
mit der Mitteilung der Kündigung sofort fällig und 
zahlbar. 

27.4. Nach der Mitteilung der Kündigung der Geschäfts-
beziehung ist der Kunde verpflichtet, BTCS EU eine 
Whitelisted-Wallet-Adresse gemäss Ziffer 23) zur 
Verfügung zu stellen, um die Übertragung eines 
verbleibenden Guthabens an Crypto Assets auf die 
externe Wallet-Adresse des Kunden zu ermögli-
chen, sowie alle anderen von BTCS EU zur Beendi-
gung der Geschäftsbeziehung erforderlichen Infor-
mationen bereitzustellen. Sollte der Kunde inner-
halb von dreissig (30) Kalendertagen keine White-
listed-Wallet-Adresse liefern, wird BTCS EU die 
Crypto Assets zum jeweils aktuellen Marktpreis in 
eine beliebige Fiat-Währung umwandeln und den 
Betrag auf das Bankkonto des Kunden überweisen. 
Handels- oder Kontoschliessungsgebühren können 
gemäss der geltenden Gebührenordnung anfallen 
(siehe Ziffer 12). 

28. Sonstige Bestimmungen 
28.1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB EU ungültig 

oder undurchsetzbar sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen in vollem Umfang wirksam. Dies gilt 
auch, wenn eine einzelne Klausel aus rechtlichen 
oder regulatorischen Gründen nicht durchsetzbar 
ist. In diesem Fall sollen sich der Kunde und BTCS 
EU auf eine neue wirksame Klausel einigen, die mit 
der zu ersetzenden Klausel wirtschaftlich möglichst 
vergleichbar ist.  
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28.2. Im Falle eines Ereignisses höherer Gewalt akzep-
tiert der Kunde, dass BTCS EU alle erforderlichen 
Sondermassnahmen ergreifen kann, um die Situa-
tion angemessen zu bewältigen. Dies gilt insbeson-
dere im Falle von Unruhen, Revolutionen, Kriegen, 
Pandemiesituationen, Naturkatastrophen oder 
chemischer und nuklearer Kontamination, die die 
Geschäftsbeziehung in irgendeiner Weise beein-
trächtigen. 

28.3. Die Geschäftsbeziehung oder daraus resultierende 
Rechte und Ansprüche dürfen vom Kunden ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von BTCS EU 
nicht an Dritte abgetreten oder übertragen werden. 

28.4. BTCS EU ist berechtigt, die Geschäftsbeziehung mit 
allen Rechten und Pflichten an ein verbundenes Un-
ternehmen von BTCS EU zu übertragen oder abzu-
treten, wobei ein verbundenes Unternehmen BTCS 
EU kontrolliert, von BTCS EU kontrolliert wird oder 
unter gemeinsamer Kontrolle mit BTCS EU steht 
(zusammen Gruppengesellschaften), oder an einen 
Dritten im Zusammenhang mit einer Fusion, Ab-
spaltung, Umwandlung, Vermögensübertragung 
oder einem Kauf- und Verkaufsgeschäft.  

28.5. Im Falle von Unstimmigkeiten mit übersetzten Ver-
sionen hat die englische Version der AGB EU in allen 
Punkten Vorrang. 

28.6. Diese AGB EU ersetzen sämtliche zuvor von BTCS 
EU herausgegebenen und verwendeten Versionen 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

28.7. Die neuesten Versionen der AGB EU und der Doku-
mente, die einen integralen Bestandteil der AGB EU 
bilden, sind unter auf der Webiste verfügbar. 

29. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
29.1. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Kun-

den und BTCS EU, inklusive der Geschäftsbezie-
hung, unterstehen materiellem Liechtensteini-
schem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts. 

29.2. Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen 
etwas anderes vorschreiben, werden alle Streitig-
keiten oder Auseinandersetzungen, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit der Geschäftsbezie-
hung ergeben, einschliesslich, aber nicht be-
schränkt auf Fragen der Gültigkeit, des Abschlusses, 
der Bindungswirkung, der Auslegung, der Konstruk-
tion, der Erfüllung oder Nichterfüllung und der 
Rechtsmittel, von den Gerichten in Vaduz entschie-
den. 

29.3. BTCS EU behält sich das Recht vor, am Wohnsitz des 
Kunden oder vor jedem anderen zuständigen Ge-
richt oder jeder zuständigen Behörde zu klagen.  
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30. Rücktrittsformular 
Kunden, die nach Massgabe des anwendbaren Rechts als „Konsumenten“ gelten, können dieses Formular verwenden, 

um von bestimmten Dienstleistungen oder von der gesamten Geschäftsbeziehung zurückzutreten, sofern die gesetzli-

chen und rechtlichen Voraussetzungen nach liechtensteinischem Recht sowie die in Ziffer 24 AGB EU festgelegten Bedin-

gungen erfüllt sind. 

Ich, der Kunde,  

Vorname  

Nachname  

Geburtsdatum  

Adresse  

 

Erkläre hiermit, dass ich von der Erbringung der folgenden Dienstleistungen zurücktreten möchte:   

Dienstleistung 1  

Abgeschlossen 
am:  

 

Dienstleistung 2  

Abgeschlossen 
am:  

 

Gesamte Ges-
chäftsbeziehugn   

 

Abgeschlossen 
am:  

 

 

 

Ort und Datum:  _______________________________  

BTCS EU-CUS No.:  _____________________________  

Nachname, Vorname Kunde:  _____________________  

Unterschrift Kunde1:  ___________________________  

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular innerhalb der 14-

tägigen Rücktrittsfrist per Post an die Adresse gemäss 

Kopfzeile auf der ersten Seite oder per E-Mail an: le-

gal@bitcoinsuisse.com 

 
1 Nur erforderlich bei Einreichung des Rücktrittsformulars in Papierform. 
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	7.3. BTCS EU ist bestrebt, Handelsaufträge zu erfüllen, sei es auf Agency- oder Principal-Basis, selbst wenn Ausführungsplätze ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber BTCS EU nicht erfüllen. Der Kunde und BTCS EU können anderweitige Abmachungen t...
	7.4. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass BTCS EU beim Handeln auf Agency-Basis keine Marktrisiken übernimmt und dass sämtliche derartige Risiken ausschliesslich vom Kunden getragen werden. Marktrisiken können unter anderem das Risiko einer Änderun...
	7.5. Beim Handel auf Agency-Basis übernimmt BTCS EU keine Garantie für die Ausführung eines Handelsauftrags zu einem bestimmten Preis oder innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Alle Handelsaufträge unterliegen den Marktbedingungen, den operationelle...
	7.6. Beim Handel auf Agency-Basis kann es dazu kommen, dass BTCS EU die Crypto Assets und Fiat-Währungen des Kunden an externe Ausführungsplätze überträgt (wie in Ziffer 7.7. definiert). In diesem Fall nutzt BTCS EU ausschliesslich Ausführungsplätze, ...
	7.7. BTCS EU kann Ausführungsplätze nutzen, die nicht der MiCAR unterliegen, um Brokerage-Dienstleistungen zu erbringen, einschliesslich Over-the-Counter-Handelsplattformen in Drittstaaten (OTC-Handelsplattformen). Der Kunde erkennt an und stimmt zu, ...
	7.8. Mit der Instruktion, auf Agency-Basis zu handeln, weist der Kunde BTCS EU zugleich an und ermächtigt BTCS EU, die entsprechende Trading Fee (gemäss der geltenden Gebührenordnung oder wie anderweitig vereinbart) direkt vom Bruttobetrag, der an den...
	7.9. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass BTCS EU mit Ausführungsplätzen volumenabhängige Preisvereinbarungen treffen kann und dass eine solche Preisgestaltung die in Ziffer 7.10 festgelegten Grundsätze der bestmöglichen Ausführung (Best Execution) nich...
	7.10. Der Kunde nimmt die Best Execution Policy zur Kenntnis und stimmt dieser zu. Die Best Execution Policy regelt, wie BTCS EU Handelsaufträge platziert oder ausführt, um eine effiziente, faire und transparente Ausführung sicherzustellen. Die jeweil...

	8. Auftragsabwicklung
	8.
	8.1. Der Kunde erteilt alle Weisungen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, einschliesslich Handelsaufträge gemäss Ziffer 7, über die BTCS-Online-Tools oder andere Kommunikationskanäle gemäss Ziffer 3 (zusammen Aufträge).
	8.2. Ausserhalb der BTCS-Online-Tools erteilte Aufträge gelten erst nach schriftlicher Bestätigung durch BTCS EU als angenommen.
	8.3. BTCS EU nimmt entgegen, übermittelt und/oder führt die vom Kunden erteilten Aufträge auf reiner Execution-Only-Basis gemäss ihrer Sorgfaltspflicht aus, die keine Verpflichtung zur Aufklärung oder Beratung des Kunden umfasst. Der Kunde anerkennt u...
	8.4. BTCS EU führt Aufträge basierend auf den Weisungen des Kunden aus. Im Falle ungenauer oder unvollständiger Angaben kann BTCS EU den Auftrag dennoch ausführen, sofern die ungenauen oder unvollständigen Informationen von BTCS EU ohne jeden vernünft...
	8.5. Verfügt ein Kunde nicht über ein ausreichendes Kontoguthaben, hat BTCS EU nach eigenem Ermessen das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Auftrag auszuführen, die Konten des Kunden in den erforderlichen Beträgen zu belasten und dadurch einen negat...
	8.6. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einverstanden, alle fehlerhaften Zahlungen oder Überweisungen von Geldern innerhalb von drei (3) Geschäftstagen an BTCS EU zurückzuerstatten.

	9. Einschränkungen von Dienstleistungen
	9.
	9.1. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Dienstleistungen, insbesondere die Annahme und Bearbeitung von Aufträgen, den Betriebszeiten von BTCS EU unterliegen, wie sie dem Kunden auf der Webseite mitgeteilt werde...
	9.2. BTCS EU kann einen Auftrag jederzeit aus beliebigen Gründen ablehnen, einschliesslich in den folgenden Fällen:
	- wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Auftragserteilung oder -ausführung nicht über ausreichendes Kontoguthaben verfügt, um den Transaktionsbetrag einschliesslich etwaiger anfallender Gebühren zu belasten; oder
	- wenn Verbote oder Beschränkungen für die Auftragserteilung oder -ausführung vorliegen, insbesondere aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften, Standards der Selbstregulierung, Geschäfts- oder Handelspraktiken, vertraglicher Verpflichtungen oder in...
	9.3. BTCS EU behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit eine Mindestgrösse für bestimmte Arten von Aufträgen festzulegen oder solche Mindestgrössen anzupassen, insbesondere aus geschäftlichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen. Der Kunde...
	9.4. Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass es aus den folgenden nicht abschliessenden Gründen zu verspäteter oder Nichterbringung einer Dienstleistung, einschliesslich der Ausführung eines Auftrags, kommen kann:
	- aufgrund der Überprüfung der Ausführungsbedingungen, der Klärung der Herkunft von Geldern oder der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften (z.B. Sanktionen, Embargos, Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfina...
	- Aufträge und Dienstleistungen, die Fiat-Währungen betreffen, können von den Öffnungszeiten und anderen betrieblichen Einschränkungen von Banken, Zahlungsabwicklern und anderen vom Kunden oder von BTCS EU einbezogenen Dritten abhängen; oder
	- aufgrund von Marktbedingungen und technischer Umstände, wie z.B. technischer Probleme mit Internetdienstanbietern; oder
	- wegen IT-Infrastrukturprobleme, Crypto Asset Events, fehlender Liquidität oder Nichtverfügbarkeit von Ausführungsplätzen oder anderer Situationen ausserhalb der Kontrolle von BTCS EU.
	9.5. BTCS EU haftet für die verspätete oder Nichterbringung einer Dienstleistung, einschliesslich der Ausführung von Aufträgen, nur innerhalb der in Ziffer 20 festgelegten Grenzen.

	10. Bearbeitung von Beschwerden
	10.
	10.1. BTCS EU verpflichtet sich, höchste Standards in der Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit sicherzustellen. In Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen Anforderungen hat BTCS EU wirksame und transparente Verfahren für die zügige, faire...
	10.2. Beschwerden können kostenlos eingereicht werden, indem den Anweisungen zur Beschwerdebehandlung auf der Website gefolgt wird.
	10.3. BTCS EU bestätigt den Eingang einer Beschwerde innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Falls erforderlich, wird BTCS EU innerhalb desselben Zeitraums zusätzliche Informationen vom Kunden anfordern. Sobald alle erforderlichen Informationen vorlieg...
	10.4. Beschwerden sowie die ergriffenen Massnahmen werden gemäss der Datenschutzerklärung und den AGB EU aufgezeichnet und sicher gespeichert.

	11. Aufbewahrung von Unterlagen
	11.
	11.1. Aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen ist BTCS EU verpflichtet, Unterlagen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen zu erstellen. Dazu gehören unter anderem relevante Kommunikation mit dem Kunden (einschliesslich Telefonanr...
	11.2. Die Erstellung und Aufbewahrung solcher Unterlagen erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, einschliesslich der Einhaltung von Datenschutz- und Finanzmarktvorschriften sowie interner Standards....

	12. Gebühren und Auslagen
	12.
	12.1. Sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde, richten sich die von BTCS EU erhobenen Gebühren nach der jeweilig geltenden Gebührenordnung (Gebührenordnung), die verfügbar ist auf der Website. Der Kunde kann die jeweils geltende Gebühren...
	12.2. Der Kunde ermächtigt BTCS EU hiermit, die anfallenden Gebühren, Auslagen, Zinsen, Kosten, Provisionen, Ermessenszuschläge oder jede andere Art von Gebühr bei Fälligkeit dem Konto des Kunden zu belasten sowie dem Konto des Kunden zur Korrektur vo...
	12.3. BTCS EU behält sich das Recht vor, dem Kunden jederzeit Änderungen der Gebühren oder die Einführung neuer Gebühren vorzuschlagen, einschliesslich aufgrund von Änderungen von Marktbedingungen und betrieblichen Kosten. Solche Vorschläge werden dem...

	13. Drittzuwendungen
	13.
	13.1. Im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung oder der Erbringung einer Dienstleistung hält BTCS EU die geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Zahlung oder den Erhalt von monetären oder nicht-monetären Vorteilen a...
	13.2. BTCS EU verpflichtet sich, angemessene Massnahmen zu ergreifen, um Interessenkonflikte zu erkennen, zu verhindern und zu steuern, sodass die Interessen des Kunden nicht durch Handlungen oder Unterlassungen von BTCS EU oder deren Mitarbeitern bee...

	14. Crypto Assets Events
	14.
	14.1. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Crypto Asset-Märkte und -Ökosysteme hinsichtlich gewisser Ereignisse zu überwachen, einschliesslich Airdrops, Blockchain Forks, Token-Migrationen und die Teilnahme an Blockchain Governance...
	14.2. BTCS EU entscheidet im eigenen Ermessen, ob Crypto Asset Events oder daraus hervorgehende Crypto Assets unterstützt werden. Eine Unterstützung ist nicht garantiert und kann aus technischen oder betrieblichen Gründen längere Zeit in Anspruch nehm...
	14.3. Einzelheiten zur Behandlung von Crypto Asset Events sind in der Verwahrungsvereinbarung festgelegt.

	15. Annahme, Umwandlung und Rückgabe von Vermögenswerten
	15.
	15.1. BTCS EU behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Annahme von Crypto Assets und Vermögenswerten von Kunden sowie Dritten, die im Namen des Kunden handeln, insbesondere aus technischen, operationellen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen a...
	15.2. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass BTCS EU nach eigenem Ermessen entscheiden kann, die Einzahlung oder Auszahlung bestimmter Crypto Assets nicht zu unterstützen, insbesondere aus technischen, operationellen, rechtlichen oder regulatorischen...
	15.3. Überträgt der Kunde Crypto Assets an BTCS EU, die von BTCS EU nicht unterstützt werden, oder wenn der Kunde Crypto Assets versehentlich, auf der falschen Blockchain oder mit unvollständigen oder falschen Informationen über den Kunden an BTCS EU ...
	15.4. BTCS EU ist berechtigt, Gelder zurückzugeben oder zu übertragen, wenn eine solche Massnahme aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Verpflichtungen, Sicherheitsaspekten oder anderer berechtigter Interessen von BTCS EU oder des Kunden erforder...

	16. Outsourcing
	16.
	16.1. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einverstanden, dass BTCS EU bestimmte Aufgaben und Funktionen im Rahmen des Geschäftsbetriebs sowie der Erbringung der Dienstleistungen ganz oder teilweise an Dienstleister, einschliesslich Gruppengesel...
	16.2. Das Outsourcing kann die Übermittlung von Kundendaten gemäss Ziffer 17 sowie andere Informationen an die entsprechenden Outsourcing-Partner und an von diesen beigezogene Dritte erfordern. Geltende Geheimhaltungs- und Datenschutzpflichten gelten ...

	17. Datenschutz, Geheimhaltung, Marketing
	17.
	17.1. Die Bearbeitung von personenbezogenen Daten, Transaktionsdaten und anderen Daten im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung des Kunden durch BTCS EU oder durch von BTCS EU beauftragte Dritte, einschliesslich Informationen über die Vertreter des ...
	17.2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass BTCS EU relevante Kundendaten, einschliesslich Personendaten, an Dritte wie Banken, Zahlungsdienstleister, Behörden und Gruppengesellschaften von BTCS EU bekanntgeben kann. Eine solche Bekanntgabe kann im Zusam...
	17.3. Sofern der Kunde eine Geschäftsbeziehung mit einer Gruppengesellschaft von BTCS EU unterhält oder beabsichtigt, eine solche aufzunehmen, nimmt der Kunde zu Kenntnis, dass BTCS EU Kundendaten an das betreffende Unternehmen gemäss anwendbaren Date...
	17.4. Zur Erbringung der Dienstleistungen und Wahrung eigener berechtigter Interessen kann BTCS EU Kundendaten, einschliesslich Personendaten, unter Einhaltung von Geheimhaltungspflichten an Dritte in der Schweiz, in Liechtenstein oder im Ausland weit...
	17.5. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Kundendaten, einschliesslich Personendaten, als Beweismittel in Verfahren im Zusammenhang mit strittigen Instruktionen oder Transaktionen sowie zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen diene...
	17.6. BTCS EU trifft angemessene Massnahmen, um die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften sicherzustellen. Die Grundsätze zur Bearbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutzerklärung festgelegt. Die jeweils aktuelle...
	17.7. Im Zusammenhang mit den dem Kunden zur Verfügung stehenden Dienstleistungen stimmt der Kunde zu, dass BTCS EU Personendaten zum Zweck der Kontaktaufnahme mit dem Kunden zu Werbe- und Marketingzwecken bearbeiten darf. Die Bearbeitung erfolgt gemä...

	18. Einstellung von Dienstleistungen, Vermögenswerten und Wallets
	18.
	18.1. BTCS EU kann Dienstleistungen jederzeit ganz oder teilweise einschränken oder einstellen oder das Angebot an Produkten und Vermögenswerten, die dem Kunden zur Verfügung stehen, einschliesslich Crypto Assets, Fiat-Währungen oder anderer Vermögens...
	18.2. Sollte BTCS EU sich dafür entscheiden, bestimmte Crypto Assets nicht mehr anzubieten, ist der Kunde verpflichtet, BTCS EU eine Whitelisted-Wallet-Adresse gemäss Ziffer 23 bereitzustellen, damit BTCS EU verbleibende Crypto Assets an den Kunden se...
	18.3. BTCS EU kann jederzeit die Nutzung von Wallet-Adressen einstellen, die dem Kunden mitgeteilt wurden. Der Kunde wird im Voraus darüber informiert.
	18.4. Der Kunde muss die zuletzt von BTCS EU mitgeteilten Wallet-Adressen verwenden. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass die ihm mitgeteilten Wallet-Adressen zeitlich nicht unbegrenzt von BTCS EU unterstützt und überwacht werden können. BTCS EU wi...
	18.5. Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass BTCS EU Guthaben unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts in Fiat-Währung umwandeln kann (allgemein als „crypto asset dust“ bezeichnet). Dieser Schwellenwert darf nicht höher als der Gegenwert von CHF 1.0...

	19. Risikoaufklärung
	19.
	19.1. Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass Crypto Assets sehr volatil oder inflationär sein können sowie dass die zugrundeliegenden Märkte illiquide sein können, mit dem Risiko, dass der Wert der Crypto Assets erheblich sinken kann oder dass solch...
	19.2. Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass Geräte, Systeme, Software und Netzwerke auf Seiten des Kunden ausserhalb der Kontrolle von BTCS EU liegen und eine Schwachstelle darstellen können, die von unbefugten Dritten missbraucht werden kann.
	19.3. Der Kunde anerkennt und erklärt sich damit einverstanden, dass der Kunde das Risiko insbesondere in folgenden Fällen selbst trägt:
	− Unbefugter Zugriff auf das Kundenkonto infolge unsachgemässer Verwendung von Identifikationsdaten oder Schwachstellen in Endnutzergeräten, die vom Kunden oder seinen Vertretern verwendet werden, insbesondere, wenn dadurch ein Zugriff auf die Crypto ...
	− Verwendung unverschlüsselter Kommunikationskanäle (siehe auch Ziffer 3.4), insbesondere wenn dadurch Übertragungsfehler, Veränderungen, Duplikationen, Abfangversuche oder Manipulationen von Inhalten oder die Einschleusung von Schadsoftware durch unb...
	− Sicherheitsvorfälle, die die eigene IT-Infrastruktur des Kunden betreffen, einschliesslich Cyberangriffe, unbefugten Zugriff oder andere Sicherheitsverletzungen;
	− Fehlerhafte oder nicht unterstützte Übertragungen von Crypto Assets, insbesondere Übertragungen auf Blockchains, die von BTCS EU nicht unterstützt werden, oder Übertragungen, die irrtümlich oder mit unvollständigen Kundeninformationen gemäss Ziffer ...
	− Dienstunterbrechungen, wie Aussetzungen, Einschränkungen oder Einstellungen von Dienstleistungen gemäss Ziffer 18, sofern der Kunde zuvor informiert wurde;
	− Fortgesetzte Interaktion mit Wallet-Adressen, die gemäss Ziffer 18 eingestellt wurden, sofern der Kunde vor der Einstellung informiert wurde;
	− Übertragungen an nicht verifizierte Wallet-Adressen, insbesondere solche, die nicht gemäss Ziffer 18 von BTCS EU mitgeteilt oder bestätigt wurden;
	− Nichtbefolgung des Proof-of-Ownership-Prozesses gemäss Ziffer 23.
	19.4. Der Kunde bestätigt, die Broschüre Besondere Risiken von Crypto Assets, die dem Kunden auf der Website zur Verfügung gestellt wird, gelesen und verstanden zu haben.
	19.5. Der Kunde erkennt die mit den Dienstleistungen und den im Rahmen der Dienstleistungen angebotenen Produkten verbundenen Risiken vollständig an und akzeptiert diese. Die in dieser Ziffer 19 sowie in der Broschüre gemäss Ziffer 19.4 genannten Risi...

	20. Haftung und Schadloshaltung
	20.
	20.1. Die Haftung von BTCS EU im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen richtet sich nach dieser Ziffer 20, sofern die AGB EU nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen. Ungeachtet der Bestimmungen dieser Ziffer 20 können gesonderte Verei...
	20.2. Soweit gesetzlich zulässig, haftet BTCS EU für dem Kunden entstandene Schäden ausschliesslich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BTCS EU, ihren gesetzlichen Vertretern, Mitgliedern des Verwaltungsrats, Mitarbeitenden oder sonstigen Hilfs...
	20.3. Darüber hinaus haftet BTCS EU nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden, soweit ein solcher Haftungsausschluss nach anwendbarem Recht zulässig ist (nicht anwendbar auf Konsumenten).
	20.4. BTCS EU haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch Umstände ausserhalb der Kontrolle von BTCS EU entstehen, einschliesslich höherer Gewalt (siehe Ziffer 28.2), und die dazu führen, dass die Dienstleistungen für den Kunden nicht verfügbar s...
	20.5. Soweit BTCS EU zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen Hilfspersonen im Interesse des Kunden einsetzt (Substitution), haftet BTCS EU nur für Schäden, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflicht bei ...
	20.6. Der Kunde verpflichtet sich, BTCS EU gegenüber Ansprüchen Dritter schadlos zu halten, zu verteidigen und freizustellen, wenn diese Ansprüche im Zusammenhang mit einer Verletzung vertraglicher Verpflichtungen des Kunden gegenüber BTCS EU oder gel...

	21. Rechtskonformität
	21.
	21.1. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten, einschliesslich der Steuer- und Anti-Geldwäschereivorschriften. Der Kunde hat sicherzustellen, dass auch ...
	21.2. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass, ausser in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, BTCS EU keine Verantwortung für die Steuerberichterstattung, die Einreichung von steuerbezogenen Informationen und Angaben ode...

	22. Pfandrecht und Verrechnung
	22.
	22.1. BTCS EU hat ein Pfandrecht an sämtlichen Vermögenswerten und Erlösen, die der Kunde bei BTCS EU hält, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf, Crypto Assets, Forderungen sowie sonstige Rechte, die BTCS EU für Rechnung des Kunden gegenüber D...
	22.2. Der Kunde verpflichtet sich, soweit erforderlich, alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um das in Ziffer 22.1 genannte Pfandrecht zu begründen und zu vervollständigen.
	22.3. Kommt der Kunde seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nach oder im Falle des Konkurses des Kunden, ist BTCS EU berechtigt, sämtliche dem Kunden gehörenden Vermögenswerte, an welchen BTCS EU ein Pfand- oder Sicherungsrecht zu...
	22.4. BTCS EU ist berechtigt, alle Forderungen, die der Kunde gegen BTCS EU hat, mit allen Forderungen, die BTCS EU gegen den Kunden aus der Geschäftsbeziehung hat, zu verrechnen, unabhängig von der Fälligkeit dieser Forderungen und ob sie auf Fiat-Wä...

	23. Travel Rule
	23.
	23.1. In Übereinstimmung mit den anwendbaren Regulierungen betreffend Travel Rule (Travel Rule) hat BTCS EU ein Verfahren eingeführt, um zu überprüfen, dass der Kunde bei Übertragungen von und zu seinem BTCS EU-Konto die Verfügungsmacht über die exter...
	23.2. Übertragungen des Kunden an einen Ausführungsplatz, eine Verwahrstelle oder eine Hosted Wallet eines Drittanbieters können auch einem Proof-of-Ownership-Prozess unterliegen, der von diesem Drittanbieter durchgeführt wird. In solchen Fällen hat B...

	24. Rücktrittsrecht der Konsumenten
	24.
	24.1. Handeln Kunden in ihrer Eigenschaft als Konsumenten im Sinne des liechtensteinischen Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), des liechtensteinischen Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes (FAGG) oder des liechtensteinischen Fern-Finanzdienstleistungsge...
	24.2. Gemäss diesen gesetzlichen Bestimmungen hat ein Konsument das Recht, innerhalb von vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen von einem Vertrag mit einem Unternehmen zurückzutreten. Die Rücktrittsfrist beginnt wie folgt:
	− bei Verträgen über Dienstleistungen: am Tag des Vertragsabschlusses;
	− bei Verträgen über Waren: am Tag, an dem der Kunde die Ware erhält;
	− am Tag, an dem der Kunde die gesetzlich vorgeschriebenen Vertragsinformationen erhält.
	je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt.
	24.3. Zur Ausübung des Rücktrittsrechts muss der Kunde BTCS EU mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. per E-Mail) über seinen Entschluss, vom Vertrag zurückzutreten, informieren. Der Kunde kann hierfür das diesen AGB EU beigefügte oder als separat...
	24.4. Der Kunde trägt das Risiko des rechtzeitigen Absendens der Rücktrittserklärung. Im Falle eines Rücktritts von einer der Dienstleistungen verpflichten sich beide Parteien, den jeweils anderen so zu stellen, als wäre kein Vertrag abgeschlossen wor...
	24.5. Das Rücktrittsrecht von der Geschäftsbeziehung gemäss dem KSchG ist unter anderem nicht anwendbar, wenn (i) der Kunde die Geschäftsbeziehung mit BTCS EU zum Zweck des Abschlusses dieser AGB EU auf eigene Initiative angebahnt hat und (ii) dem Abs...
	24.6. In Bezug auf die Erbringung von „Brokerage‑Dienstleistungen“ gemäss Ziffer 7 oder sonstiger Finanzdienstleistungen besteht das Rücktrittsrecht gemäss dem FAGG oder dem FernFinG nicht für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, deren Preis...
	24.7. Darüber hinaus besteht das Rücktrittsrecht gemäss dem FAGG nicht für die Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeichert sind (d. h. digitale Vermögenswerte), sofern ein Unternehmen mit der ausdrücklich...
	24.8. Der Kunde erklärt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung, dass BTCS EU mit der rechtzeitigen Erbringung sämtlicher vereinbarter Dienstleistungen, einschliesslich Brokerage‑Dienstleistungen, beginnt. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und anerkennt den...

	25. U.S.- Personen
	25.
	25.1. BTCS EU bietet keine Dienstleistungen für US-Personen an.
	25.2. Eine US-Person ist ein Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), eine Personengesellschaft, ein Unternehmen, eine Gesellschaft oder eine Vereinigung, die in den USA oder nach dem Recht der USA gegründet oder organisiert is...
	25.3. Der Kunde ist verpflichtet, BTCS EU mindestens dreissig (30) Kalendertage im Voraus schriftlich über alle gegenwärtigen oder zukünftigen Umstände zu informieren, die dazu führen könnten, dass der Kunde als US-Person eingestuft wird. Der Kunde so...

	26. Änderungen
	26.
	26.1. BTCS EU behält sich das Recht vor, dem Kunden jederzeit Änderungen der Geschäftsbeziehung vorzuschlagen, einschliesslich, die AGB EU, die Best Execution Policy, die Gebührenordnung, die Datenschutzerklärung sowie die Broschüre Besondere Risiken ...
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